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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Radschnellwege es in Baden-Württemberg gibt und welche noch nicht 
bestehenden Radschnellwege die Landesregierung in den nächsten fünf Jahren 
zu bauen beabsichtigt;

2.  welche Kriterien für die Entscheidung zugrunde gelegt werden, wo ein Rad-
schnellweg geplant oder gebaut werden soll;

3.  welche Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg in den 
letzten fünf Jahren fertig gestellt worden sind (bitte für jeden planerischen Bau-
abschnitt jeweils unter Angabe Länge des Bauabschnitts, der Gesamtkosten, 
unter Benennung aller in dem Bauabschnitt enthaltener Spezialbauwerke wie 
Brücken oder Tunnel sowie der für jedes dieser Spezialbauwerke entstandenen 
Kosten);

4.  welche Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg derzeit in 
Planung sind (bitte für jeden planerischen Bauabschnitt jeweils unter Angabe 
Länge des Bauabschnitts, des Stands des Planungsverfahrens, der geplanten 
Gesamtkosten, Benennung aller in dem Bauabschnitt nach heutigem Planungs-
stand enthaltener Spezialbauwerke wie Brücken oder Tunnel sowie der für je-
des dieser Spezialbauwerke veranschlagten Kosten);

Antrag
der Abg. Dr. Christian Jung und 
Alena Trauschel u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr

Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg
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5.  welche Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg derzeit in 
Bau sind (bitte für jeden planerischen Bauabschnitt jeweils unter Angabe Länge 
des Bauabschnitts, des Stands der Bauarbeiten, der geplanten Gesamtkosten, 
unter Benennung aller in dem Bauabschnitt enthaltener Spezialbauwerke wie 
Brücken oder Tunnel sowie der für jedes dieser Spezialbauwerke veranschlag-
ten Kosten);

6.  für welche weiteren Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württem-
berg in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich Planungsverfahren begonnen 
werden sollen (bitte für jeden planerischen Bauabschnitt jeweils unter Angabe 
der Länge des Bauabschnitts);

7.		welche	 der	 bereits	 fertiggestellten,	 in	 Bau	 befindlichen	 oder	 geplanten	 Bau-
abschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg durch Naturschutzge-
biete, Landschaftsschutzgebiete oder sonstige einem besonderen Schutzregime 
unterliegenden	 Flächen	 führen	 (bitte	 betroffenen	 planerischen	 Bauabschnitt	
jeweils unter Angabe der Art des Schutzgebiets, der Länge des durch das je-
weilige Schutzgebiet führenden Strecke, etwaiger besonderer baulicher Maß-
nahmen, die aufgrund der Streckenführung durch ein Schutzgebiet erforder-
lich geworden sowie mit solchen besonderen baulichen verbunden zusätzlichen 
Kosten);

8.  welche Erhebungen es nach Kenntnis der Landesregierung über die Nutzung 
der bereits fertig gestellten Radschnellwege gibt (bitte jeweils unter Angabe 
des	Orts	der	Erhebung,	des	betroffenen	Radschnellwegs	 sowie	der	Verkehrs-
frequenz, die bei der Erhebung ermittelt worden ist).

1.12.2021

Dr. Jung, Trauschel, Hoher, Reith, Birnstock, Goll, Bonath, Heitlinger, 
Dr.	Schweickert,	Dr.	Rülke,	Haußmann,	Dr.	Timm	Kern	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung setzt sich in besonderem Maße für die Entwicklung des 
Radverkehrs ein. In diesem Kontext werden landesweit Planung und Bau von 
Radschnellwegen vorangetrieben. Zum Stand des Ausbaus des Radschnellwege-
netzes sowie den weiteren Planungen soll dieser Antrag einen Sachstand abfra-
gen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit	Schreiben	vom	11.	Januar	2022	Nr.	VM2-0141.3-6/92/2	nimmt	das	Ministe-
rium	für	Verkehr	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

1.  welche Radschnellwege es in Baden-Württemberg gibt und welche noch nicht 
bestehenden Radschnellwege die Landesregierung in den nächsten fünf Jahren 
zu bauen beabsichtigt;

Im Stuttgarter Umland wurden bisher zwei Streckenabschnitte des RS 1 zwischen 
Böblingen/Sindelfingen	 und	 Stuttgart	 sowie	 zwischen	Böblingen	 und	 Ehningen	
umgesetzt. Ende September 2021 wurde zudem ein erster Streckenabschnitt des 
künftigen RS 4 zwischen Ebersbach/Fils und Reichenbach/Fils realisiert. 
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Ergänzend	dazu	befinden	sich	derzeit	insgesamt	15	Projekte	in	konkreter	Planung.	
Ziel ist es, nach Abschluss der Planung in den nächsten fünf Jahren mit diesen 
Projekten	in	die	Realisierung	zu	gehen	sowie	Abschnitte	für	den	Verkehr	freizu-
geben.	Die	einzelnen	Projekte	sind	unter	Ziffer	4	explizit	genannt.

2.  welche Kriterien für die Entscheidung zugrunde gelegt werden, wo ein Rad-
schnellweg geplant oder gebaut werden soll;

Im	März	2018	hat	das	Verkehrsministerium	eine	Potenzialanalyse	(https://www.
aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_
Projekte_Infrastruktur/Radschnellverbindungen/Potenzialanalyse_2018-03-09_1_.pdf) 
für	Radschnellverbindungen	in	Baden-Württemberg	veröffentlicht.	Mit	der	Ana-
lyse	liegt	erstmals	ein	umfassender	Überblick	über	diejenigen	Korridore	vor,	die	
aufgrund des Radverkehrsaufkommens grundsätzlich radschnellverbindungswür-
dig sind. 

Mittlerweile	wurden	für	fast	alle	Korridore	aus	der	Potenzialanalyse	und	weitere	
zusätzliche Korridore Machbarkeitsstudien durchgeführt. In den Machbarkeitsstu-
dien werden u. a. potenzielle Trassenverläufe in einem Korridor untersucht, zu er-
wartende Nutzerpotenziale abgeschätzt, der Nutzen-Kosten-Faktor ermittelt und 
die Möglichkeit der Einhaltung der Qualitätsstandards für Radschnellverbindun-
gen in Baden-Württemberg geprüft. Insgesamt wurden bisher 60 Strecken mit  
einer	Gesamtlänge	von	über	1.100	km	in	Machbarkeitsstudien	untersucht	(Über-
sichtskarte untersuchte Strecken in Machbarkeitsstudien (https://www.aktivmobil-
bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/i_Radschnell-
verbindungen/BaWue_Ausbaustand_der_Radschnellwege_Stand_Mai_2021_final.pdf).

Kommt die Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis, dass die Realisierung einer 
Radschnellverbindung in diesem Korridor grundsätzlich machbar und auch wirt-
schaftlich sinnvoll ist, kann die Planung aufgenommen werden. Grundsätzlich 
sind für die Realisierung einer Radschnellverbindung dieselben Schritte wie bei 
der Realisierung einer Straße notwendig. Nach der Feststellung des Bedarfs sind 
die	 Vor-	 und	 Entwurfsplanung	 einschließlich	 einer	 Umweltverträglichkeitsprü-
fung	und	eines	 landschaftspflegerischen	Begleitplans	erforderlich.	Anschließend	
erfolgt zur Erlangung des Baurechts die Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens.	Nach	Vorliegen	des	Baurechts	wird	die	Ausführungsplanung	erstellt,	
bevor mit dem Bau der Maßnahme begonnen werden kann.

3.		welche	Bauabschnitte	von	Radschnellwegen	in	Baden-Württemberg	in	den	letz-
ten fünf Jahren fertig gestellt worden sind (bitte für jeden planerischen Bau-
abschnitt	 jeweils	 unter	Angabe	 Länge	 des	 Bauabschnitts,	 der	Gesamtkosten,	
unter	Benennung	aller	 in	dem	Bauabschnitt	enthaltener	Spezialbauwerke	wie	
Brücken	oder	Tunnel	sowie	der	für	jedes	dieser	Spezialbauwerke	entstandenen	
Kosten);

Wie bereits unter 1. aufgeführt, wurden bisher insgesamt drei Abschnitte von 
Radschnellwegen in Baden-Württemberg umgesetzt. Folgende Tabelle gibt Ant-
wort hinsichtlich der angefragten Länge sowie der Gesamtkosten des jeweiligen 
Abschnitts. Spezialbauwerke sind auf diesen Abschnitten nicht vorhanden.
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4.  Welche Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg derzeit in 
Planung	sind	(bitte	für	jeden	planerischen	Bauabschnitt	jeweils	unter	Angabe	
Länge	 des	 Bauabschnitts,	 des	 Stands	 des	 Planungsverfahrens,	 der	 geplanten	
Gesamtkosten,	Benennung	aller	in	dem	Bauabschnitt	nach	heutigem	Planungs-
stand	enthaltener	Spezialbauwerke	wie	Brücken	oder	Tunnel	sowie	der	für	je-
des	dieser	Spezialbauwerke	veranschlagten	Kosten);

Insgesamt sind in Baden-Württemberg derzeit 15 Radschnellwege-Projekte in 
Planung. In Hinblick auf die detaillierte Beantwortung sei auf die Anlage	1 ver-
wiesen.	Ergänzend	 dazu	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 sich	 eine	Vielzahl	 von	Projekten	
derzeit	noch	in	der	Phase	der	Vorplanung	(Vorzugsvariante	z.	T.	noch	nicht	defi-
niert)	befindet,	sodass	die	Angaben	zu	den	Gesamtkosten	als	Kostenschätzungen	
zu bewerten sind sowie Aussagen zu Spezialbauwerken erst zu einem späteren 
Zeitpunkt konkretisiert werden können. Insgesamt erwartet die Landesregierung 
für Planung und Bau der bis 2030 angestrebten mindestens 20 Radschnellwege 
Gesamtkosten in Höhe von ca. 570 Mio. Euro. 

5.  welche Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg derzeit in 
Bau	sind	(bitte	für	jeden	planerischen	Bauabschnitt	jeweils	unter	Angabe	Län-
ge	des	Bauabschnitts,	des	Stands	der	Bauarbeiten,	der	geplanten	Gesamtkos-
ten,	unter	Benennung	aller	 in	dem	Bauabschnitt	enthaltener	Spezialbauwerke	
wie	Brücken	 oder	 Tunnel	 sowie	 der	 für	 jedes	 dieser	 Spezialbauwerke	 veran-
schlagten	Kosten);

Derzeit	befindet	sich	ein	weiterer	650	m	langer	Abschnitt	des	RS	1,	BA	2.1	 im	
Bereich Ehningen im Bau. Die Gesamtkosten des Bauabschnitts betragen laut des 
Landratsamts Böblingen 675.000 Euro. Darüber hinaus wird von einem zeitnahen 
Baubeginn eines Teilabschnitts des RS 15 (s. Anlage 1, RS 15 Mannheimer Ab-
schnitt) ausgegangen. 

6.  für welche weiteren Bauabschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württem-
berg in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich Planungsverfahren begonnen 
werden	sollen	(bitte	für	jeden	planerischen	Bauabschnitt	jeweils	unter	Angabe	
der	Länge	des	Bauabschnitts);

In	 der	 Übersichtskarte	 untersuchter	 Strecken	 in	 Machbarkeitsstudien	 (https://
www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_
BW/i_Radschnellverbindungen/BaWue_Ausbaustand_der_Radschnellwege_Stand_
Mai_2021_final.pdf) sind alle durch Machbarkeitsstudien untersuchten und poten-
ziell geeigneten Korridore dargestellt. Nicht alle geprüften Korridore oder Teilab-
schnitte erfüllen die Anforderungen an Radschnellverbindungen. Nur Korridore 
und Teilabschnitte, die im Hinblick auf Potenziale und Qualität Mindeststandards 
erfüllen, können als Radschnellverbindungen realisiert werden.

Unter	 Ziffer	 4	 sind	 die	Radschnellwege	 aufgezählt,	 die	 sich	 derzeit	 in	 Planung	
befinden.	Darüber	hinaus	gibt	es	weitere	Strecken,	deren	Planung	und	Umsetzung	
als Radschnellverbindung in den Machbarkeitsstudien als grundsätzlich möglich 
und	wirtschaftlich	sinnvoll	eingestuft	wird,	z.	B.	Offenburg–Kehl–Straßburg	oder	
Tübingen–Reutlingen.	

Die Aufnahme der Planungen für weitere Radschnellverbindungen, sowohl in der 
Baulast des Landes als auch in der Baulast des Kreises, ist abhängig von den 
vorhandenen Personalkapazitäten, der Bundes- und bei kommunalen Maßnahmen 
auch der Landesförderung sowie den verfügbaren Haushaltsmitteln.
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7.		welche	 der	 bereits	 fertiggestellten,	 in	 Bau	 befindlichen	 oder	 geplanten	 Bau-
abschnitte von Radschnellwegen in Baden-Württemberg durch Naturschutzge-
biete,	Landschaftsschutzgebiete	oder	sonstige	einem	besonderen	Schutzregime	
unterliegenden	 Flächen	 führen	 (bitte	 betroffenen	 planerischen	 Bauabschnitt	
jeweils	unter	Angabe	der	Art	des	Schutzgebiets,	der	Länge	des	durch	das	 je-
weilige	 Schutzgebiet	 führenden	 Strecke,	 etwaiger	 besonderer	 baulicher	Maß-
nahmen,	 die	 Aufgrund	 der	 Streckenführung	 durch	 ein	 Schutzgebiet	 erforder-
lich geworden sowie mit solchen besonderen baulichen verbunden zusätzlichen 
Kosten);

Für die Beantwortung der Frage 7 sei auf die Anlage	2 verwiesen. Ergänzend da-
zu	ist	zu	beachten,	dass	sich	eine	Vielzahl	der	Projekte	derzeit	noch	in	der	Phase	
der	Vorplanung	(Vorzugsvariante	z.	T.	noch	nicht	definiert)	befinden,	sodass	die	
Angaben	 zu	betroffenen	Schutzgebieten	 sowie	die	 dadurch	 erforderlichen	Maß-
nahmen	noch	nicht	spezifiziert	sind.	

8.		welche	Erhebungen	es	nach	Kenntnis	der	Landesregierung	über	die	Nutzung	
der	 bereits	 fertig	 gestellten	 Radschnellwege	 gibt	 (bitte	 jeweils	 unter	Angabe	
des	Orts	 der	Erhebung,	 des	 betroffenen	Radschnellwegs	 sowie	 der	Verkehrs-
frequenz,	die	bei	der	Erhebung	ermittelt	worden	ist).

Der	Landkreis	Böblingen	hat	 im	Zuge	des	RS	1	zwischen	Stuttgart–Böblingen/
Sindelfingen	und	zwischen	Böblingen–Ehningen	(K1077)	jeweils	eine	Dauerzähl-
stelle installiert. Die Zähldaten sowie die genaue Lage der Zählstellen werden 
vom Landkreis bereitgestellt und können unter https://data.eco-counter.com/
ParcPublic/?id=6811 abgerufen werden. 

Am Demonstrationsteilstück des RS 4 zwischen Reichenbach und Ebersbach wird 
der Radverkehr bisher aufgrund der Kürze der Strecke nicht erhoben. Sobald wei-
tere Teilabschnitte des RS 4 fertiggestellt sind, wird auch am RS 4 eine Dauer-
zählstelle aufgestellt. 

Zukünftig ist es vorgesehen, dass an jedem Radschnellweg der Radverkehr mit 
mindestens einer Dauerzählstelle erhoben wird.

Belastbare	Vergleiche	mit	den	prognostizierten	Verkehrszahlen	aus	den	Machbar-
keitsstudien	sind	erst	nach	Fertigstellung	der	gesamten	RSV	möglich.

Hermann
Minister	für	Verkehr
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